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Vorwort zur 3. Auflage
Seit der letzten Auflage hat sich vor allem auf dem Gebiet der Im-
mobiliensteuern „einiges getan“.

Soweit die Neuregelungen für den Liegenschaftsverkäufer oder
Käufer von Interesse sind, wurden sie in das Werk eingearbeitet.

Vorwort
Die mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Liegenschaften und
Wohnungen verbundenen Rechtsfragen sind so vielfältig wie die
Liegenschaften selbst.

Die mit einem Immobiliengeschäft verbundenen rechtlichen Risiken
können von Personen, die nicht ständig damit zu tun haben, im Re-
gelfall nicht ausreichend beurteilt werden.

Der Autor hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem „Nichtjuristen“
und den Personen mit „nur“ allgemeiner juristischer Ausbildung die
Grundlagen des Liegenschaftsrechts zu vermitteln.

Die rechtlich richtige, wirtschaftlich sichere und somit problemlose
Abwicklung eines Immobilienkaufs kann aber im Regelfall nur
durch einen fachlich versierten und auf derartige Geschäfte speziali-
sierten Profi gewährleistet werden.

Dennoch ist es ratsam, ja sogar erforderlich, schon im Verhandlungs-
stadium jene Informationen zu berücksichtigen und zu sammeln, die
für den späteren Vertrag und seine Abwicklung notwendig sind.

Dazu ist die Kenntnis der Grundlagen des Grundbuchsrechts und
das Wissen um die Bedeutung der wichtigsten Eintragungen im
Grundbuch ebenso von Vorteil wie die Kenntnis jener Grundsätze,
die unbedingt beachtet werden sollten, um Probleme im Zuge der
manchmal zeitaufwändigen Abwicklung eines Liegenschaftsge-
schäfts bestmöglich zu vermeiden.

Nur das Wissen um die Grundsätze des Liegenschaftsrechts ermög-
licht es, frühzeitig jene Gefahren zu erkennen, die beim Erwerb
oder bei der Veräußerung einer bestimmten Liegenschaft eintreten
können und dient letztlich dazu, Probleme, Rechtsstreitigkeiten und
wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden.
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I. DIE GRUNDLAGEN DES LIEGENSCHAFTS-
RECHTS

A. Allgemeines
Das ABGB unterscheidet sogenannte „bewegliche“ Sachen, das
sind solche, die ohne Verletzung ihrer Substanz von einer Stelle zu
anderen versetzt werden können, und „unbewegliche“ Sachen.

Liegenschaften gehören zu den unbeweglichen Sachen.

Sachen, die an sich beweglich sind, werden allerdings im rechtli-
chen Sinne auch für unbeweglich gehalten, wenn sie aufgrund ge-
setzlicher Definition oder der Bestimmung des Eigentümers als
Zubehör zu einer unbeweglichen Sache gewidmet sind.

Als „Zubehör“ werden solche Nebensachen angesehen, ohne die die
Hauptsache nicht gebraucht werden kann, oder die der Eigentümer
zum fortdauernden Gebrauch der Hauptsache bestimmt hat (§ 294
ABGB).

Alles was mit einer Liegenschaft in fortdauernder Verbindung steht,
somit Gebäude, Ober- und unterirdische Einrichtungen etc. gehören
daher ebenfalls zu den unbeweglichen Sachen und teilen im Zweifel
das rechtliche Schicksal der Hauptsache „Liegenschaft“.

B. Das Grundbuch

1. Definition

Das Grundbuch ist ein von den Bezirksgerichten geführtes Register,
in das Grundstücke und die an ihnen bestehenden sogenannten
„dinglichen Rechte“ eingetragen werden.

Dieses Register wird heute über EDV geführt und die darin enthal-
tenen Daten sind für jedermann zugänglich, die darin enthaltenen
Eintragungen genießen „öffentlichen Glauben“.

2. Drei Blätter

Aus einem über EDV abgerufenen Auszug aus dem Grundbuch sind
drei Abteilungen („Blätter“) ersichtlich:
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Das sogenannte „A-Blatt“ (das Gutsbestandsblatt), enthält die ge-
naue Bezeichnung der Liegenschaft samt Grundstücken und Benüt-
zungsart; darin werden auch die mit dem Grundstück verbundenen
Rechte (Herrschaftsrechte, Dienstbarkeiten etc.) eingetragen.

Darüber hinaus sind im A-Blatt auch Veränderungen des Grund-
stücks ersichtlich (Zuschreibungen oder Abschreibungen infolge
von Grundstücksteilungen etc.).

Im sogenannten „B-Blatt“ (dem Eigentumsblatt) sind die Eigen-
tumsverhältnisse der jeweiligen Liegenschaft enthalten.

Im „C-Blatt“ (dem Lastenblatt) sind die mit dem Eigentum an der
Liegenschaft verbundenen Belastungen (insbesondere Pfandrechte,
Dienstbarkeiten in dienender Stellung, Reallasten und auch sonstige
objektive Beschränkungen wie Veräußerungs- und Belastungsverbo-
te, Vor- und Wiederkaufsrechte, verbücherte Bestandrechte etc.) ein-
getragen.

In der „Urkundensammlung“ der Grundbuchsabteilung des jeweili-
gen Bezirksgerichtes werden alle Urkunden aufbewahrt, die Grund-
lage für eine Eintragung im EDV-Register waren.

Vor einiger Zeit wurden in Österreich elektronische Urkundenarchi-
ve („Archivium“ und „Cyberdoc“), in denen digitalisierte Abschrif-
ten von Originalurkunden gespeichert werden, eingeführt.

Seit der Inbetriebnahme der elektronischen Urkundenarchive wer-
den alle Grundbuchsurkunden, die mit einem Grundbuchsgesuch
vorgelegt werden, darin gespeichert und können von den Benutzern
– kostenpflichtig – am Bildschirm eingesehen und downgeloaded
werden. Möchte daher etwa ein Kärntner Interessent einen im Jahr
2008 abgeschlossenen Kaufvertrag über eine Liegenschaft in Wien
einsehen, so muss er sich nicht mehr ins zuständige Bezirksgericht
in Wien begeben und dort in den Büchern der Urkundensammlung
stöbern, bis er die gewünschte Urkunde gefunden hat, sondern kann
über eine Abfrage bei einer zugelassenen Abfragestelle (jedes Be-
zirksgericht, Rechtsanwälte, Notare, aber auch über private Anbieter
im Internet) problemlos einen Grundbuchauszug dieser Liegenschaft
und auch eine Abschrift dieses elektronisch gespeicherten Do-
kuments erhalten (Näheres unter www.help.gv.at, sowie auf den
Homepages der Anbieter).

Daneben wird beim jeweiligen Bezirksgericht auch die „Grund-
buchsmappe“ geführt, das ist eine informationsreduzierte Landkarte,

I. DIE GRUNDLAGEN DES LIEGENSCHAFTSRECHTS
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